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Aus Zug, Aargau, Hessin und Mern.

(Korrespondenzen.)

I. Aug. Primär-, Sekundär- und Kantonsschullehrer stellten sich Mitt-
woch den 18. November fast vollzählig zur ordentlichen Herbstkonferenz ein. Als
Vertreter d-s h. Erziehungsratcs waren die HH. Staatskassier Steiner, Schul-
inspeltor Pfr. Speck und Erziehungsdirektor Dr. Schmid anwesend. Männiglich
freute sich, daß wiederum eine beträchtliche Anzahl Lehrschwestern den VerHand-
lungen mit Interesse folgten.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Konferenzpräsidenten, Msgr.
RektorKeiser, „bestieg Sekundarlehrer Kühn in Cham die Rednertribüne', um
uns seine Ansichten betr. „Wahl und Behandlung der Gedichte an
der Primär- und Sekundärschule" zur Kenntnis zu bru gen. Nachdem
der Referent die Eigenschaften, welche an ein Dichterwerk gestellt werden
müssen, betont hat, stellt er als Inhalt der Schulgedichte folgende Forderungen
auf: Die Mutter- und Vaterliebe, Geschwisterliebe, Folgen des Ungehorsams,
das Jünglingsalter, Freundestreue, oie Pflichten gegen den Staat und gegen
Gott. Damit ein Lehrer das Gedicht, welches hauptsächlich auf Gemüt und
Phantasie wirken soll, richtig b.handeln kann, ist notwendig, daß er selbst

dichterisch fühlt und empfindet, daß er sich gut vorbereitet, „willst du erklären
ein Gedickt, so sammle dich wie zum Gebete", und daß er pädagogisch gebildet
sei. Am Gedicht „Das Erkennen "(Ein Wanderbursch mit dem Stab in der Hand, kommt
wieder heim aus fremdem Land) erklärt der Refirent in sehr anschaulicher Weise,
wie ein Gedicht durchzunehmen ist; er empfiehlt solgenden Stufengang: n) Vor-
bereitung und Zielangabe (Erweckung des Interesses); b) die unmittelbare Dar-
bietung; c) die Situation (erzählen in Prosaform bei geschlossenem Buche); à)
die Stufe der Vertiefung; o) die Gliederung in Abschnitte und Betitelung der-
selben; f) die Charakterisierung der Hauptpersonen; x) Benützung des Gedichtes

zu schriftlichen Arbeiten.
Aus den allgemeinen Schlußbemerkungen notiere ich Folgendes: Lange

Gedichte eignen sich nicht für die Volksschule, Worterklärungen sind an den An»
sang zu stellen, gute Bilder können die Phantasie sehr unterstützen, die Zeich-

nungen nicht sparen, auf mechanisch-logisch richtiges Lesen dringen, beim Suchen
des Grundgedankens nicht zu weit gehen, der Eigenart der poetischen Sprache
einige Aufmerksamkeit schenken, einzelne Details in Aufsätzen anwenden, hie und
da das Memorieren üben.

Das Referat, welches den tüchtigen Methodiker unschwer erkennen ließ,
erntete die verdiente Anerkennung, was sich hauptsächlich in der kurzen Diskussion
zeigte. Neue Gesichtspunkte traten dabei nicht zu tage, und wurden vom Kon-
ferenzpräsidenten als einschlägige Werke empfohlen: 1) Präparationen von Florin,
2) Sammlung von Gedichten und deren Behandlung nach Herbart'schen Grund-
sätzen von Dietlein (lür Volksschulen I., 2. und 3. Band), 3) Zeitschrist für
deutschen Unterricht.

Die Diskussion zum zweiten Tbema „Die Verwendung der Schul»
subvention im Kanton Zug" leitete ein kurzes Referat von Lehrer
Theiler in Zug ein, dessen Schluß in folgenden Anträgen gipfelte:

1. Der Subventionsbetrag pro 1903 soll ganz der Lehrerunterstützungs-
kasse zugewiesen werden behufs Realisierung des Statuteutwurfes vom
5. März 1903.

2. Für 1904 und die folgenden Jahre sind:

n) mit den Dienstjahren steigende Alters- oder Gehaltszulagen von 100 bis
300 Fr. zu verabfolgen;
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Das Maximum der Zulage soll mit dem 2V. Dienstjahre erreickt
werden.

Dem zurücktretenden, invalid gewordenen Lehrer soll die seinem Dienst-
alter entsprechende Zulage ohne Rücksicht auf die Invalidenrente bis zu
seinem Tode ausbezahlt werden. Dadurch erreiht der zurücktretende Lehrer
einen Ruhegehalt von 799 bis 909 Fr. — Diese Zulagen beanspruhen
jährlich eine Summe von ca. 5399 Fr., eventuell bis V» der
Subvention.

I>) jährlich ca. 5099 Fr. für Unterricht und Erziehung schwachbegabter und
schwachsinniger Kinder zu verwenden;,

<9 der Rest von 4999 bis 5999 Fr. zur Verfügung des h. Regierungsrates
behufs Verwendung im Sinne von tj 2 des Snbventionsgesetzes.
Die Lokalkonferenz Baar stellt hiezu folgenden Gegenantrag:
1. Wie oben.
2. Für die Zukunft soll die Subvention also Verwendnig finden:

n) 59 Prozent für Besoldungserhöhungen in der Weise, daß jeder

Primär- und Selnndarlehrer jährlich eine Gehaltszulage von 299 Fr.
erhält;

l>) 29 Prozent für die P e ns i o n s ka s se behufs Verzinsung und Amortisierung
des Tesizites und Erhöhung der Pensionen;

o) 39 Prozent zn Handen der Gemeinden (Unterstützung schwachbegabter
Kinder, Anschaffung von Veranschaulichungsmitteln, unentgeltliche Abgabe
des Schulmaterials rc.).
Diese Propositionen wurden von einem ausgesprochenen Freund der

Lehrer, Herrn Staatskassier Steiner, warm unterstützt, und waren so gut wie

angenommen.
Da mahnte ein jedenfalls hungriger Kollege zum Schluß und zur „Einig»

keit" ; ein anderer befürchtete, der Antrag Baar könnte, weil er für den Lehrer
ziemlich viel verlangt, von der Regierung bestritten werden, und so wurden dann
schließlich, nach zweistündiger lebhafter Diskussion, die gedruckt vorliegenden An-
träge Teiler mit großer Mehrheit angenommen.

Der Entscheid liegt nun bei den Behörden. Diese kennen jetzt die ver-
schiedencn Ansichten der Lehrerschaft und werden jedenfalls die richtige Verteilung
herausfinden. Uiat!

Auch hoffen wir zuversichtlich, die endgiltige Regelung der Pensionskasse
werde noch in diesem Jahre zustande kommen. X.

2. Aargau. Die am 3. Dezember fast vollzählig besuchte Konferenz des

Bezirkes Baden in Baden hörte in erster Linie ein sehr einläßliches, gediegenes
Referat von Herrn Lehrer Stöckli in Baden an über den Sonderbundskrieg mit
spezieller Berücksichtigung der Vorgänge im Freiamt. In zweiter Linie wurde
von vier Referenten, je zwei der Unter- und Oberstufe, das Baumgartner'sche
Rechenlehrmittel besprochen. Alle vier Referenten, sowie andere Lehrer, welche

das Werk auch praktisch erprobt haben, sprachen sich über die methodische An-
läge und Brauchbarkeit desselben in sehr vorteilhafter Weise aus, stellten es

weit über unser kantonales obligatorisches Lehrmittel, sowie über dasjenige
von Stccklin. Einstimmig wurde von der Konferenzbeschlossen, IM" eine Eingabe an
die Behörden zu machen in dem Sinne, daß dieses ausgczeictnete Lehrmittel bis

zur Anschaffung eines neuen fakultativ nel en dem bestehenden in unsern Schulen
eingeführt werden dürfe. Die Bczirkskonferenz Rheinfelden empfiehlt ebenfalls
für den Fall eines Lehrmittelwechsels die Baumgartner'ichen Rechenhefte zur
Einführung, und Schreiber dies glaubt, daß auch die Lehrrersclaft der andern
Bezirke (das Werk wurde nämlich vom Kantonalvorstand auk Ansuchen des

Verlegers allen 11 Bezirkskonfcrenzen zur Besprechung überwiesen) sich im näm-
lichen Sinne aussvrechen werden. Das Werk lobt wirklich den Meister.
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3. Hessin. Im Großen Rate wurde in letzter Stunde noch das längst er-

sehnte neue Schulgesetz vorgelegt, welches die Trennung von Kirche und Staat,
d. h. die konfessionslose Schule, zum Prinzip hat und eine Aufsicht
seitens des Staates nicht nur für die Elementarschulen, sondern auch über alle
höhern Privatschulen vorsieht. Tie konservative Partei erklärte sofort, daß sie

gegen dieses Gesetz das Referendum ergreifen und dasselbe aufs Messer bekämpfen
werde. Angesichts dieses bevorstehenden Kampfes wurde von einer außerordent-
lichen Session im Januar abgesehen, um das Erziehungsgesetz in der nächsten
Frühjahrs-Session in Beratung zu ziehen. So meldet das radikale „Luzerner
Tagblatt.'

4. ZZern. Tie schweizer, permanente Schulausstellung in Bern feiert am
5. Dezember das Jubiläum ihres 25jährigen Bestehens. Der Vorsteher der
Ausstellung, Herr Gymnasiallehrer E. Lüthy, hat bei dieser Gelegenheit ein
Jubiläumsbericht herausgegeben, in welchem die Anfänge, die Entwicklung und
der gegenwärtige Stand der Ausstellung geschildert und einige Anregungen für
die Zukunft gemacht werden. Zur Feier ist eine Spezialausstellung von Unter-
richtsmodellen für modernes Zeichnen, alte Sprachen und Geschichte arrangiert
worden.

llllens I.eklÄellö für 0à8vû unä KsZokiâe
eventuell pärlagogik uncl 5>an?ö8i8oli.

lnkolgo Pensionierung ist am kantonalen kebrerseminsr lVIariaberg in llorsckack
eins llslirstello für lZeutscli und Lescliicbts, eventuell. d. h. bei allfällig veränderter
llnterriohtsvortsiiung, auch für Pädagogik uml französisch frei geworden.

l>er ^nfangsgebalt ist bei der Pflichtigen Xalll von höchstens 28. in der
Regel aber nicht über 25 XVeeliensfundon, je nach lllsnstalter unck ()ualitikation
äes lllswäblten auk fr. 3899 oder böber angesetzt mit arclsntiioher Ilrköbung von
Pr. 100 his ant das Maximum von fr. 8899. Ilivbsi wird die Amtswohnung im
8eininargskäude, bestehend aus sechs wimmern nebst Zubehör und tlartsn, mit
Pr. 800 berechnet.

Die Ltelle ist mit Ilsginn des näclisten Lebuljabres, 1. lVIai I9lZ4, anzutreten.
Ilewerbsr wollen sieb mit llszeiobnung derjenigen der oben genannten

Oehrfäcksr, welche ihrem Ltudiengang und ihrer allfälligen bisherigen llebr»
betätigung entspreclien, und unter llellage eines Ouriiculuni vitm und genügender
Ausweise über wissenschaftliche Ausbildung und praktische Wirksamkeit bis
zum 9. lanuar 1994 bei der unterzeichneten .4mtssteIIe anmelden.

8t. Lallen, den 4. December IN03. f^a (1 1983)

UM" Offene Lehrerstelle.
Die Lehrstelle an der katholischen Mittelschule (3. und 4. Klasse) in

Honten (Appenzell J.-Rh.) wird zur sofortigen Besetzung ausgeschrieben. Damit
ist das Amt eines Organisten verbunden. Anfängliches Lehrergehalt: Fr. 1150.
Hiezu kommen die Zulagen der Gemeinde und des Staates nach Verordnung.
Für Fortbildungsschule und Turnunterricht werden Fr. 160 vergütet. Geholt
des Organisten ungefähr Fr. 250. Freie, prächtige Wohnung im neuen Sckul-
Hause mit Zentralheizung. Anteil am Gemüsegarten, Anmeldungen, unter
Beilage der Zeugnisse und des Patentes, sind bis den 21. Dezember n. o. an
den Schulratspräsidenten, Herrn Ratsherr Karl Koch, zu richten, allwo auch
weitere gewünschte Auskunft gerne erteilt wird.

Honten, den 3. Dezember l903.
Der Hrtsfchnlrat.
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